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...

Betreff

Antrag nach § 45 StVO bzgl. Sperrung Gaterwegbrücke

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Link,

wie ich aus den Medien erfahren habe plant die Stadt Duisburg zur Sanierung der Gaterwegbrücke eine totale Sperrung für mind. 3 Monate, bei nicht absehbaren Problemen sicherlich auch länger. Wenngleich die Durchführung notwendig ist, sind die fehlenden Maßnahmen zur Minderung von Auswirkungen inakzeptabel. Viele Menschen in Duisburg sind mehr oder weniger stark von den Auswirkungen betroffen.

Die Umleitungen sollen anteilig durch Friemersheim und über die Moerser Straße in Hochemmerich verlaufen. In der Drucksache

https://sessionnet.krz.de/duisburg/bi/vo0050.asp?__kvonr=20099235

wir die reine Route festgelegt, obwohl gar nicht erkennbar ist, wie genau die verschiedenen Aspekte abgewogen wurden. Die Tabelle in der Anlage ist mit den öffentlich sichtbaren Informationen nicht nachvollziehbar.

Da unklar ist, ob die Stadt Duisburg hier weitere Maßnahmen zur Verminderung des Auswirkungen plant oder den bekannten LKW-Kuschelkurs weiterhin fortsetzt, fordere ich hiermit die Umsetzung des nachfolgende Forderungskatalog bzw. die Klärung der Fragen:

1. Überprüfung, ob die Lärmgrenzwerte für Straßenverkehrslärm nach § 2 16. BImSchV eingehalten werden. Dies wird nicht der Fall sein (vgl. https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/ ), demnach ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu reduzieren. Bzgl. Lärm ist das Gutachten der Umwelthilfe eindeutig: https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Verkehr/Tempo_30/Rechtsgutachten_Tempo30_Kommunen.pdf

2. Da die Nachtruhe erheblich gestörte werden kann, wenn auch nur ein LKW bei Nacht dort fährt, wird ein Nachtfahrverbot für LKW (22-6 Uhr) eingefordert inkl. der notwendigen Kontrolle auf potentiellen Routen oder eine nächtliche Absperrung durch eine Höhenbeschränkung. Bei Nacht kann der Verkehr ausschließlich über das Marientor abgewickelt werden. Dieses Nachtfahrverbot muss sich folgerichtig auch auf Hochfeld (u. a. Karl-Jarres-Straße) erstrecken.

3. Da LKW sich nur begrenzt an Geschwindigkeiten und Fahrverbote halten (vgl. Geschwindigkeitsübertretungen LKW-Blitzer Friedrich-Ebert-Straße in Rheinhausen), ist die Umsetzungskontrolle sehr relevant. Hierzu werden u. a. an der Dahlingsstraße Blitzersäulen analog zur Friedrich-Ebert-Straße vorgeschlagen, welche dann auch zu einem späteren Zeitpunkt weiter genutzt werden können. Diese Säulen können an mehreren Stellen aufgestellt werden, wobei die Technik in der Säule unregelmäßig zwischen verschiedenen Standorten getauscht werden sollte, sodass nur ein Gerät notwendig ist, aber die Verkehrsteilnehmen nie wissen, welche Säule gerade in Betrieb sind. In dem Rahmen müssen auch Orte, wie die Behringstraße usw. ausgestattet werden, da auch dort mit erhöhtem LKW-Verkehr zu rechnen ist, wenn LKW auf der Lindenallee feststellen, dass sie dort nicht weiterkommen oder in dem Bereich sind großräumig Fahrverbote einzurichten, aber natürlich müssen auch diese kontrolliert werden.

4. Auf den Rad- und Fußverkehr wird nur in Hinblick auf die Gaterwegbrücke eingegangen. Dass hier keine Sperrung für diese Verkehrsteilnehmenden erfolgen soll, ist zu begrüßen, allerdings ist völlig unklar wie sich die gewählten Routen an anderen Stellen auf diese Verkehrsteilnehmenden auswirkt. Die Überwege an der Osloerstraße dürften mangels Ampel noch gefährlicher werden, als derzeit schon sind. Auch die Überweg an der Moerser Straße dürften unzureichend sein. Zumal einige Stücke der Moerser Straße ohne Radweg sind und die Gehwegnutzung lediglich freigegeben ist. Die Bereiche in Friemersheim sind ebenfalls streckenweise ohne Radwege und auch hier wird eine Überquerung erheblich erschwert. Man hat den Eindruck, dass man sich hierüber keine Gedanken gemacht hat. Im Logport selber gibt es an einigen Kreisverkehren erhebliche Spurrillen und auch die Querung im Verlauf des Rheinradweges 15 sind zu betrachten.

5. Da die Straßen nicht für eine derartig hohe Auslastung ausgelegt sind, wird es zu Schäden kommen, hier ist klar festzulegen, dass die anschließenden Sanierungskosten anteilig von den LKW-Firmen und der Allgemeinheit zu tragen sind und nicht die Lasten der Anliegenden geht. Es ist davon auszugehen, dass diese Kosten nicht im Budget für die Sanierung eingeplant sind.

6. Es gab keinerlei Beteiligung der Bevölkerung, obwohl gerade bei so einem belastenden Projekt eine Abwägung aller Belange stattfinden muss. Und natürlich wären auch die Logistikfirmen zu beteiligen gewesen, denn gemeinsam hätte man durchaus nach für alle noch erträgliche Lösungen suchen können. Stattdessen wird einfach etwas festgelegt. Das ist für moderne Demokratien unwürdig und eher klassische Gutsherrenart. Kann man machen, muss man sich aber nicht wundern, wenn es unangenehme Überraschungen gibt.

7. Es ist unklar, wie das konkret mit den Einbahnstraßen in Friemersheim aussehen soll. Müssen Anliegende nun Umleitungen fahren. Auch hier wäre eine echte Bevölkerungsbeteiligung sehr sinnvoll gewesen.

8. Einige Menschen haben sich bewusst für ÖPNV entschieden, andere Pendeln noch allein, zusammen bilden diese Fahrzeuge von und zur Brücke der Solidarität Stau. Durch eine Ampelschaltung ist bereits jetzt absehbar, dass es zu starken Rückstaus kommen wird, welche viele Pendelnde erheblich belasten werden.

9. Durch die Einbahnstraßen in Friemersheim stellen sich Fragen in Hinblick auf den ÖPNV und wie dieser weiterhin verkehren soll. Insbesondere die Eisenbahnsiedlung wird hier schlechter angebunden.

10. Völlig unklar ist, warum man nicht über ein Stützgerüst nachdenkt, was es ermöglichen würde die beiden Fahrspuren voneinander zu trennen, was sowohl die Sanierung, wie auch den späteren Neubau deutlich vereinfachen würde.

Man hat so ein wenig den Eindruck, als würde man absichtlich möglichst viel Probleme erzeugen. Vielleicht will man dann später wieder einmal auf die Osttangente verweisen, dabei ist ein neue Straße für eine temporäre Maßnahme nicht notwendig, wenn man durchdachte Maßnahmen trifft, welche die Auswirkungen vermindern. Man braucht nicht für Jahrzehnte eine Straße, für etwas, was nur ein paar Monate dauert. 

Weitere rechtliche und sonstige Schritte behalte ich mir explizit vor. Es wäre schön, wenn keine Klage notwendig wäre, welche die Sanierung erheblich verzögern könnte, wenn Sie und die Verwaltung aber auf Konfrontationskurs gehen ohne Maßnahmen zu treffen, darf man sich nicht wundern, wenn es Protest und Klagen gibt.
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